Information zur Übergangsregelung
Da die überwiegende Anzahl der z.Zt. bestehenden Qualifikationskurse den zeitlichen Rahmen wie von der DIGAB gefordert weit überschreiten, wird eine Übergangsregelung bis Ende 2011 eingeführt, damit bestehende Schulungsangebote genutzt und ggf. angepasst werden können.
Ende 2010 wurde auf der Vorstandssitzung der DIGAB bzgl. der Basisqualifikation von Pflegefachkräften in der außerklinischen Beatmung folgende Vereinbarungen und Übergangsregelungen abschließend getroffen:
1. Qualifikationskurse mit einem zeitlichen Rahmen weit über den geforderten 120 Std. (Theorie und Praktika) werden nicht automatisch als Basiskurse akkreditiert. Der Aufbau von konzipierten Basiskursen (Theorie und Praktika Umfang 120 Std.) wird als notwendig angesehen und empfohlen.

1. Akkreditierung der 200 Std. Kurse als Expertenkurs wird angestrebt  (erst in 2011 möglich, bis dahin werden Kriterien durch die DIGAB  erarbeitet und öffentlich gemacht).

1. Die akkreditierten Kurse und die Kurse mit Übergangsregelung bis Ende 2011 werden auf der Homepage der DIGAB veröffentlicht.


Übergangsregelungen:

1. Die eingereichten 200 Std. Kurse werden nicht automatisch als Basiskurse akkreditiert. Berufseinsteiger ohne berufliche Vorerfahrung dürfen jedoch diese Kurse besuchen und erhalten während der Übergangszeit ein DIGAB-Zertifikat: Pflegefachkraft für außerklinische Beatmung. 

1. Teilnehmer mit mindestens 3 Jahren Berufserfahrung im Beatmungsbereich (Intensivstation, Intermediate Care-Station oder außerklinischen Beatmung) in den letzten 5 Jahren können den bestehenden Kurs (als Expertenkurs 200 Std.) besuchen und erhalten nach erfolgreicher Akkreditierung (Ende 2011) rückwirkend ihr DIGAB-Zertifikat: Pflegeexperte für außerklinische Beatmung 


Sie haben daher in der Übergangszeit die Möglichkeit, Ihren Kurs als Expertenkurs und zusätzlich auch als Basisqualifikationskurs bis Ende 2011 anzubieten.

Bitte denken Sie darüber nach, ob Sie nach der Übergangszeit Ihren Kurs zukünftig als Expertenkurs akkreditieren lassen oder ob Sie diesen als Basiskurs neu konzipieren oder beides anbieten wollen. Teilen Sie uns bitte Ihre Entscheidung mit, damit wir wissen, wie wir nach der Übergangsregelung verfahren sollen.
